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* Alle Preise verstehen sich als 4c-Brutto-Direktpreise inkl. gesetzlicher MwSt. und gelten für private Traueranzeigen von natürlichen Personen 
und Vereinen. Für gewerbliche Nachrufe gilt die jeweils aktuelle Preisliste von Schwäbisch Media. Die Preise sind nicht weiter rabattfähig.
Traueranzeigen erscheinen immer in den Lokalteilen der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. Eine Traueranzeige kann für einen Sonderpreis 
von 99,- Euro (inkl. MwSt.) je weiterer Ausgabe gebucht werden. Dieser Preis gilt für bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben. Soll die Anzeige in 
einem größeren Gebiet erscheinen, muss das entsprechende Mantelgebiet oder Gesamtausgabe gewählt werden. Die Heimatausgabe richtet sich 
nach dem letzten Wohnort des Verstorbenen. Sollte dies außerhalb unseres Verbreitungsgebietes sein, so gilt der Wohnsitz des Auftraggebers.

Wir erheben keinen Zuschlag für Farbe in den privaten Anzeigen.

Ausgabe Preis* pro Ausgabe

Friedrichshafen 1,45 €

Leutkirch 1,33 €

Lindau 1,19 €

Ravensburg 1,74 €

Bad Saulgau 1,50 €

Tettnang 1,14 €

Bad Waldsee 1,14 €

Wangen 1,29 €

Biberach 1,74 €

Ehingen 1,07 €

Laichingen 0,73 €

Laupheim 1,22 €

Riedlingen 1,24 €

Aalen / Ellwangen 1,49 €

Sigmaringen 1,29 €

Tuttlingen / Spaichingen / Trossingen 1,69 €

Totentafel Gesamtausgabe ohne Ostalb Preis*

Totentafel, je Zeile  41,05 € 

Ausgabe Preis* pro Ausgabe

Gesamtausgabe 9,57 €

A-Gebiet Bodensee und Allgau 6,30 €

B-Gebiet Alb-Donau und Biberach 3,42 €

C-Gebiet Sigmaringen und Tuttlingen (Spai, Tro) 2,62 €

Gesamt
Verbreitungsgebiete

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Friedrichshafen   1,45 Euro inkl. MwSt.*

29.219 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 203,00 €

75 217,50 €

80 232,00 €

85 246,50 €

90 261,00 €

95 275,50 €

100 290,00 €

105 304,50 €

110 319,00 €

115 333,50 €

120 348,00 €

125 362,50 €

130 377,00 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 580,00 €

105 609,00 €

110 638,00 €

115 667,00 €

120 696,00 €

125 725,00 €

130 754,00 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 304,50 €

75 326,25 €

80 348,00 €

85 369,75 €

90 391,50 €

95 413,25 €

100 435,00 €

105 456,75 €

110 478,50 €

115 500,25 €

120 522,00 €

125 543,75 €

130 565,50 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Leutkirch   1,33 Euro inkl. MwSt.*

12.857 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 186,20 €

75 199,50 €

80 212,80 €

85 226,10 €

90 239,40 €

95 252,70 €

100 266,00 €

105 279,30 €

110 292,60 €

115 305,90 €

120 319,20 €

125 332,50 €

130 345,80 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 532,00 €

105 558,60 €

110 585,20 €

115 611,80 €

120 638,40 €

125 665,00 €

130 691,60 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 279,30 €

75 299,25 €

80 319,20 €

85 339,15 €

90 359,10 €

95 379,05 €

100 399,00 €

105 418,95 €

110 438,90 €

115 458,85 €

120 478,80 €

125 498,75 €

130 518,70 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Lindau   1,19 Euro inkl. MwSt.*

15.282 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 166,60 €

75 178,50 €

80 190,40 €

85 202,30 €

90 214,20 €

95 226,10 €

100 238,00 €

105 249,90 €

110 261,80 €

115 273,70 €

120 285,60 €

125 297,50 €

130 309,40 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 476,00 €

105 499,80 €

110 523,60 €

115 547,40 €

120 571,20 €

125 595,00 €

130 618,80 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 249,90 €

75 267,75 €

80 285,60 €

85 303,45 €

90 321,30 €

95 339,15 €

100 357,00 €

105 374,85 €

110 392,70 €

115 410,55 €

120 428,40 €

125 446,25 €

130 464,10 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Ravensburg   1,74 Euro inkl. MwSt.*

41.762 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 243,60 €

75 261,00 €

80 278,40 €

85 295,80 €

90 313,20 €

95 330,60 €

100 348,00 €

105 365,40 €

110 382,80 €

115 400,20 €

120 417,60 €

125 435,00 €

130 452,40 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 696,00 €

105 730,80 €

110 765,60 €

115 800,40 €

120 835,20 €

125 870,00 €

130 904,80 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 365,40 €

75 391,50 €

80 417,60 €

85 443,70 €

90 469,80 €

95 495,90 €

100 522,00 €

105 548,10 €

110 574,20 €

115 600,30 €

120 626,40 €

125 652,50 €

130 678,60 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Bad Saulgau   1,50 Euro inkl. MwSt.*

22.191 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 210,00 €

75 225,00 €

80 240,00 €

85 255,00 €

90 270,00 €

95 285,00 €

100 300,00 €

105 315,00 €

110 330,00 €

115 345,00 €

120 360,00 €

125 375,00 €

130 390,00 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 600,00 €

105 630,00 €

110 660,00 €

115 690,00 €

120 720,00 €

125 750,00 €

130 780,00 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 315,00 €

75 337,50 €

80 360,00 €

85 382,50 €

90 405,00 €

95 427,50 €

100 450,00 €

105 472,50 €

110 495,00 €

115 517,50 €

120 540,00 €

125 562,50 €

130 585,00 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Tettnang   1,14 Euro inkl. MwSt.*

19.943 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 159,60 €

75 171,00 €

80 182,40 €

85 193,80 €

90 205,20 €

95 216,60 €

100 228,00 €

105 239,40 €

110 250,80 €

115 262,20 €

120 273,60 €

125 285,00 €

130 296,40 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 456,00 €

105 478,80 €

110 501,60 €

115 524,40 €

120 547,20 €

125 570,00 €

130 592,80 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 239,40 €

75 256,50 €

80 273,60 €

85 290,70 €

90 307,80 €

95 324,90 €

100 342,00 €

105 359,10 €

110 376,20 €

115 393,30 €

120 410,40 €

125 427,50 €

130 444,60 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Bad Waldsee   1,14 Euro inkl. MwSt.*

12.489 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 159,60 €

75 171,00 €

80 182,40 €

85 193,80 €

90 205,20 €

95 216,60 €

100 228,00 €

105 239,40 €

110 250,80 €

115 262,20 €

120 273,60 €

125 285,00 €

130 296,40 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 456,00 €

105 478,80 €

110 501,60 €

115 524,40 €

120 547,20 €

125 570,00 €

130 592,80 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 239,40 €

75 256,50 €

80 273,60 €

85 290,70 €

90 307,80 €

95 324,90 €

100 342,00 €

105 359,10 €

110 376,20 €

115 393,30 €

120 410,40 €

125 427,50 €

130 444,60 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Wangen   1,29 Euro inkl. MwSt.*

15.001 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 180,60 €

75 193,50 €

80 206,40 €

85 219,30 €

90 232,20 €

95 245,10 €

100 258,00 €

105 270,90 €

110 283,80 €

115 296,70 €

120 309,60 €

125 322,50 €

130 335,40 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 516,00 €

105 541,80 €

110 567,60 €

115 593,40 €

120 619,20 €

125 645,00 €

130 670,80 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 270,90 €

75 290,25 €

80 309,60 €

85 328,95 €

90 348,30 €

95 367,65 €

100 387,00 €

105 406,35 €

110 425,70 €

115 445,05 €

120 464,40 €

125 483,75 €

130 503,10 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Biberach   1,74 Euro inkl. MwSt.*

38.188 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 243,60 €

75 261,00 €

80 278,40 €

85 295,80 €

90 313,20 €

95 330,60 €

100 348,00 €

105 365,40 €

110 382,80 €

115 400,20 €

120 417,60 €

125 435,00 €

130 452,40 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 696,00 €

105 730,80 €

110 765,60 €

115 800,40 €

120 835,20 €

125 870,00 €

130 904,80 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 365,40 €

75 391,50 €

80 417,60 €

85 443,70 €

90 469,80 €

95 495,90 €

100 522,00 €

105 548,10 €

110 574,20 €

115 600,30 €

120 626,40 €

125 652,50 €

130 678,60 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Ehingen   1,07 Euro inkl. MwSt.*

23.543 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 149,80 €

75 160,50 €

80 171,20 €

85 181,90 €

90 192,60 €

95 203,30 €

100 214,00 €

105 224,70 €

110 235,40 €

115 246,10 €

120 256,80 €

125 267,50 €

130 278,20 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 428,00 €

105 449,40 €

110 470,80 €

115 492,20 €

120 513,60 €

125 535,00 €

130 556,40 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 224,70 €

75 240,75 €

80 256,80 €

85 272,85 €

90 288,90 €

95 304,95 €

100 321,00 €

105 337,05 €

110 353,10 €

115 369,15 €

120 385,20 €

125 401,25 €

130 417,30 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Laichingen   0,73 Euro inkl. MwSt.*

8.785 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 102,20 €

75 109,50 €

80 116,80 €

85 124,10 €

90 131,40 €

95 138,70 €

100 146,00 €

105 153,30 €

110 160,60 €

115 167,90 €

120 175,20 €

125 182,50 €

130 189,80 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 292,00 €

105 306,60 €

110 321,20 €

115 335,80 €

120 350,40 €

125 365,00 €

130 379,60 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 153,30 €

75 164,25 €

80 175,20 €

85 186,15 €

90 197,10 €

95 208,05 €

100 219,00 €

105 229,95 €

110 240,90 €

115 251,85 €

120 262,80 €

125 273,75 €

130 284,70 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Laupheim   1,22 Euro inkl. MwSt.*

13.993 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 170,80 €

75 183,00 €

80 195,20 €

85 207,40 €

90 219,60 €

95 231,80 €

100 244,00 €

105 256,20 €

110 268,40 €

115 280,60 €

120 292,80 €

125 305,00 €

130 317,20 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 488,00 €

105 512,40 €

110 536,80 €

115 561,20 €

120 585,60€

125 610,00 €

130 634,40 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 256,20 €

75 274,50 €

80 292,80 €

85 311,10 €

90 329,40 €

95 347,70 €

100 366,00 €

105 384,30 €

110 402,60 €

115 420,90 €

120 439,20 €

125 457,50 €

130 475,80 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Riedlingen   1,24 Euro inkl. MwSt.*

17.037 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 173,60 €

75 186,00 €

80 198,40 €

85 210,80 €

90 223,20 €

95 235,60 €

100 248,00 €

105 260,40 €

110 272,80 €

115 285,20 €

120 297,60 €

125 310,00 €

130 322,40 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 496,00 €

105 520,80 €

110 545,60 €

115 570,40 €

120 595,20 €

125 620,00 €

130 644,80 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 260,40 €

75 279,00 €

80 297,60 €

85 316,20 €

90 334,80 €

95 353,40 €

100 372,00 €

105 390,60 €

110 409,20 €

115 427,80 €

120 446,40 €

125 465,00 €

130 483,60 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Aalen/Ellwangen   1,49 Euro inkl. MwSt.*

40.450 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 208,60 €

75 223,50 €

80 238,40 €

85 253,30 €

90 268,20 €

95 283,10 €

100 298,00 €

105 312,90 €

110 327,80 €

115 342,70 €

120 357,60 €

125 372,50 €

130 387,40 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 596,00 €

105 625,80 €

110 655,60 €

115 685,40 €

120 715,20 €

125 745,00 €

130 774,80 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 312,90 €

75 335,25 €

80 357,60 €

85 379,95 €

90 402,30 €

95 424,65 €

100 447,00 €

105 469,35 €

110 491,70 €

115 514,05 €

120 536,40 €

125 558,75 €

130 581,10 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Sigmaringen   1,29 Euro inkl. MwSt.*

15.860 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 180,60 €

75 193,50 €

80 206,40 €

85 219,30 €

90 232,20 €

95 245,10 €

100 258,00 €

105 270,90 €

110 283,80 €

115 296,70 €

120 309,60 €

125 322,50 €

130 335,40 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 516,00 €

105 541,80 €

110 567,60 €

115 593,40 €

120 619,20 €

125 645,00 €

130 670,80 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 270,90 €

75 290,25 €

80 309,60 €

85 328,95 €

90 348,30 €

95 367,65 €

100 387,00 €

105 406,35 €

110 425,70 €

115 445,05 €

120 464,40 €

125 483,75 €

130 503,10 €
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Private Traueranzeigen 2023

Aufpreis für die Veröffentlichung derselben Anzeige in  
weiteren Bezirksausgaben der Tageszeitungen des Schwäbischen Verlags. 
(Unabhängig von Größe und Farbigkeit der Anzeige) 
Bis zu drei zusätzliche Bezirksausgaben wählbar. Die Heimatausgabe richtet sich nach dem 
letzten Wohnort des Verstorbenen. 

Je weitere Ausgabe                                99,– (83,19 zzgl. 19% MwSt.)

*Preise in der Tabelle sind inkl. MwSt.; nicht rabattfähig **Quelle: MA 2022/L-Wert

Totentafel Gesamtausgabe 
ohne Ostalb 41,05 €, je Zeile

Tuttlingen/Spaichingen/Trossingen   1,69 Euro inkl. MwSt.*

38.070 Leser **

2 Spalten (90,3 mm breit)

Höhe in mm Preis

70 236,60 €

75 253,50 €

80 270,40 €

85 287,30 €

90 304,20 €

95 321,10 €

100 338,00 €

105 354,90 €

110 371,80 €

115 388,70 €

120 405,60 €

125 422,50 €

130 439,40 €

4 Spalten (182,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

100 676,00 €

105 709,80 €

110 743,60 €

115 777,40 €

120 811,20 €

125 845,00 €

130 878,80 €

3 Spalten (136,2 mm breit)

Höhe in mm Preis 

70 354,90 €

75 380,25 €

80 405,60 €

85 430,95 €

90 456,30 €

95 481,65 €

100 507,00 €

105 532,35 €

110 557,70 €

115 583,05 €

120 608,40 €

125 633,75 €

130 659,10 €
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dener selbstständiger hoheitlicher Organisationen oder 
bei Zusammenschlüssen, bei denen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts beteiligt sind. 

§ 6 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht 
(1) Der Kunde ist zur Aufrechnung nur mit solchen Gegen-
ansprüchen berechtigt, die rechtskräftig festgestellt, un-
bestritten oder von der Gesellschaft anerkannt sind. 
(2) Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nur 
insoweit zu, als sein Gegenanspruch auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruht. 

§ 7 Werbungsmittler, Agenturprovision 
(1) Anzeigen und Beilagen, die von Werbeagenturen bzw. 
Werbungsmittlern in Auftrag gegeben werden, werden 
immer zu den entsprechenden Grundpreisen berechnet. 
Die Mittlerprovision wird aus dem Nettobetrag berech-
net. Für Anzeigen und Beilagen, die zu ermäßigten Prei-
sen berechnet werden, erhalten Werbeagenturen und 
Werbungsmittler keine Provision. 
(2) Die Gewährung einer Agentur-Provision bleibt den 
Werbungsmittlern vorbehalten, die unabhängig vom 
Werbungstreibenden sind. Die Werbungsmittler und 
Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angebo-
ten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtrei-
benden an die Preisliste der Gesellschaft zu halten. 
(3) Anzeigen- und Beilagenaufträge, für die ermäßigte 
Preise in Anspruch genommen werden, sind nicht provi-
sionsfähig. Die von der Gesellschaft gewährte Mittlungs-
vergütung darf an die Kunden weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden. 

§ 8 Vertragsdurchführung 
(1) Anzeigen sind, sofern nichts anderes vertraglich ver-
einbart ist, zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres 
nach Vertragsschluss (§ 3) abzurufen. 
(2) Wurde dem Kunden vertraglich das Recht zum Abruf 
einzelner Anzeigen (der „Einzelabruf“) eingeräumt, so ist 
der Einzelabruf innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der 
ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige in-
nerhalb der in § 8 (1) genannten Frist abgerufen und ver-
öffentlicht wurde. 
(3) Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden 
Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzei-
gen-Millimeter umgerechnet. 
(4) Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die nach 
der vertraglichen Vereinbarung aus-schließlich in be-
stimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht wer-
den sollen, müssen so rechtzeitig bei der Gesellschaft 
eingehen, dass die Gesellschaft den Kunden noch vor 
Anzeigenschluss informieren kann, wenn der Auftrag auf 
die vom Kunden vorgegebene Weise nicht auszuführen 
ist, mindestens jedoch eine Woche vor Anzeigenschluss. 
Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik 
abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Verein-
barung bedarf. 
(5) Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestal-
tung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als sol-
che von der Gesellschaft mit dem Wort „Anzeige“ kennt-
lich gemacht. 
(6) Beilagenaufträge sind für die Gesellschaft erst nach 
Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. 
(7) Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druck-
unterlagen fordert die Gesellschaft unverzüglich Ersatz 
an. 
(8) Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
geliefert. Der Kunde trägt die Verantwortung für die 
Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Die Ge-
sellschaft berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihr 

innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges 
gesetzten Frist mitgeteilt werden. 
(9) Sind keine besonderen Größenvorschriften verein-
bart, so wird die nach Art der Anzeige übliche tatsächli-
che Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde gelegt. 
(10) Bei Ziffernanzeigen wendet die Gesellschaft für die 
Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschrei-
bebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf 
dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf 
Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zu-
schriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden 
vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet die Gesellschaft 
zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Gesellschaft 
kann vertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt 
werden, die eingehenden Angebote anstelle und im er-
klärten Interesse des Kunden zu öffnen. Briefe, die das 
zulässige Format DIN A4 (Gewicht 25 g) überschreiten, 
sowie Waren, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen 
sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden 
nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und 
Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall 
vereinbart werden, dass der Kunde die dabei entste-
henden Gebühren/Kosten übernimmt. Die Gesellschaft 
kann darüber hinaus mit dem Kunden die Möglichkeit 
der Selbstabholung oder der gebührenpflichtigen Zusen-
dung vereinbaren. 
(11) Druckunterlagen werden nur auf besonderer Anfor-
derung an den Kunden zurückgesandt. Die Pflicht zur Auf-
bewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 
(12) Der Anzeigenteil der Zeitung wird nach typographi-
schen Gesichtspunkten gesetzt und umbrochen. Daraus 
ergeben sich für die Gestaltung bestimmter rubrizierter 
Anzeigen gewisse Regeln, deren Berücksichtigung die 
Gesellschaft sich vorbehält. 
(13) Einzelbelege und Belegseiten erfolgen auf Wunsch 
des Kunden und nur für Anzeigen ab einer Größe über 280 
x 200 mm. Fehlende oder fehlerhaft gedruckte Kontroll-
angaben werden nicht als Fehler in der Ausführung des 
Anzeigenauftrages anerkannt, sofern nichts Abweichen-
des vereinbart ist. 

§ 9 Recht der Gesellschaft zur Leistungsverweigerung  
oder Bearbeitung. Die Gesellschaft ist frei der Annahme 
eines Kundenauftrags.
(1) Die Gesellschaft behält sich vor, Anzeigenaufträge, 
Einzelabrufe oder Beilagenaufträge wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form abzulehnen, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Be-
stimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für 
die Gesellschaft unzumutbar ist. Dies gilt auch für Auf-
träge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben werden. 
(2) Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim 
Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, 
werden nicht angenommen. 
(3) Die Gesellschaft behält sich vor, Beilagenaufträge 
ganz oder teilweise abzulehnen, falls die Beilagen nicht 
maschinell verarbeitet werden können. 
(4) Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Kunden un-
verzüglich mitgeteilt. 
(5) Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Anzeigen-
aufträge, die keine gestalterischen Elemente enthalten 
oder bei Fließsatzanzeigenaufträge diese den Regelun-
gen der Rechtschreibreform anzupassen. Änderungen 
des Anzeigenauftrags, die zur Umsetzung der Recht-
schreibreform notwendig sind, berechtigen den Kunden 
nicht zur Reklamation und vermögen keine Ansprüche zu 
begründen. 
(6) Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Anzeigen-
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR  
ANZEIGEN UND FREMDBEILAGEN

§ 1 Begriffsbestimmungen, Geltungsbereich 
(1) Für die Geschäftsbeziehungen zwischen der 
Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG Drexler, Gess-
ler, Karlstraße 16, 88212 Ravensburg, Telefon 0751 
2955-1118, Fax 0751 2955-991119, anzeigen@ 
schwaebische.de, www.schwäbische.de (nachfolgend 
die „Gesellschaft“ genannt) und dem Kunden (nachfol-
gend „Kunde“ genannt) gelten für alle, insbesondere im 
Wege des Fernabsatzes (E-Mail, Telefon, Internet, Fax, 
etc.) geschlossenen Verträge für Anzeigen und Fremd-
beilagen ausschließlich die vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) in 
ihrer zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen Fassung. 
(2) Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechts-
geschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann (nachfolgend „Ver-
braucher“ genannt). Dagegen ist Unternehmer jede 
natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige 
Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags 
in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt (nachfolgend „Unterneh-
mer“ genannt). 

§ 2 Abwehrklausel 
Soweit nicht ausdrücklich schriftlich eine andere ver-
tragliche Vereinbarung getroffen oder von der Gesell-
schaft schriftlich anerkannt wurde, gelten ausschließlich 
diese AGB. Andere AGB, insbesondere die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Kunden, werden nicht Ver-
tragsbestandteil, auch wenn die Gesellschaft diesen 
nicht ausdrücklich widerspricht. 

§ 3 Vertragsschluss 
(1) Der Abschluss eines Vertrages zwischen der Gesell-
schaft und dem Kunden kann durch Telefon, E-Mail, Tele-
fax, Post und/oder unter Verwendung der auf der Website 
der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Bestellfunktio-
nen (das „Fernabsatzgeschäft“) zustande kommen. 
(2) Gibt der Kunde ein Angebot zum Abschluss eines Ver-
trages gegenüber der Gesellschaft ab, ist die Gesellschaft 
berechtigt, das Angebot des Kunden innerhalb von sie-
ben Werktagen wirksam anzunehmen, soweit der Kunde 
sein Angebot zuvor nicht widerrufen hat. 
(3) Die Annahme des Kundenangebots, durch die ein ver-
bindlicher Abschluss eines Vertrages zustande kommt, 
erfolgt mittels gesonderter E-Mail der Gesellschaft. 

§ 4 Widerrufsrecht 
Verbraucher (§ 1 (2)) haben bei Abschluss eines Fern-
absatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches Wider-
rufsrecht, über das die Gesellschaft nach Maßgabe des 
gesetzlichen Musters nachfolgend informiert. In der 
Anlage zu diesen AGB findet sich ein Muster – Widerrufs-
formular. 

Widerrufsbelehrung 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne An-
gaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns, der Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG 
Drexler, Gessler, Karlstraße 16, 88212 Ravensburg, Tele-

fon 0751 2955-1118, Fax 0751 2955-991119, anzeigen@
schwaebische.de, www.schwäbische.de mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über 
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließ-
lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art 
der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätes-
tens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertra-
ges bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver-
wenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-
sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienst-
leistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, 
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, 
der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich die-
ses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleis-
tungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. Ende der Wi-
derrufsbelehrung 

§ 5 Preise, Zahlungsmodalitäten 
(1) Der Preis richtet sich nach der zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses gültigen Preisliste. Die Gesellschaft be-
hält sich das Recht vor, für Anzeigen in Verlagsbeilagen, 
Sonderveröffentlichungen und Kollektiven Sonderpreise 
festzulegen. 
(2) Neue Anzeigen- und Beilagenpreise treten mit dem 
aus der Preisliste ersichtlichen Zeitpunkt in Kraft. Dies 
gilt auch für laufende Verträge. Für Anzeigenverträge 
von Verbrauchern, die vor Bekanntgabe der neuen Preis-
liste erteilt wurden, gilt der alte Preis, sofern die Anzeige 
oder Beilage innerhalb von vier Monaten erscheinen soll. 
(3) Die Gesellschaft liefert mit der Rechnung auf Wunsch 
einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzei-
genauftrages werden elektronisch Anzeigenausschnitte, 
Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an 
seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung der 
Gesellschaft über die Veröffentlichung und Verbreitung 
der Anzeige. 
(4) Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterla-
gen sowie für von dem Kunden gewünschte oder zu ver-
tretende erhebliche Änderungen der ursprünglich ver-
einbarten Ausführung hat der Kunde zu tragen. 
(5) Die in Rechnung gestellten Preise sind mit Zugang 
der Rechnung fällig. Der Kunde gerät automatisch, ohne 
dass es einer Mahnung bedarf, in Zahlungsverzug, wenn 
er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer Rech-
nung und Fälligkeit leistet. 
(6) Bei Zahlungsverzug des Kunden ist die Gesellschaft 
berechtigt, die Ausführung weiterer Leistungen zu ver-
weigern. 
(7) Ein Konzernnachlass wird nur bei privatwirtschaftlich 
organisierten Zusammenschlüssen gewährt, und zwar 
ab einer Beteiligung von mehr als 5 %. Keine Anwendung 
findet er zum Beispiel beim Zusammenschluss verschie-
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aufträge, die in geringer Druckqualität angeliefert wer-
den anhand der gelieferten Vorlage nachzusetzen. Än-
derungen des Anzeigenauftrags, die zur Umsetzung für 
ein besseres Druckergebnis notwendig sind, berechtigen 
den Kunden nicht zur Reklamation und vermögen keine 
Ansprüche zu begründen. Der Kunde erhält einen Korrek-
turabzug der Anzeige. Die Freigabe der Anzeigen erfolgt 
durch den Kunden oder automatisch durch das System 
nach Anzeigenschluss. Der Termin der automatischen 
Freigabe wird dem Kunden zusammen mit dem Versand 
des Korrekturabzuges mitgeteilt. 

§ 10 Pflichten des Kunden 
(1) Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die die 
Gesellschaft nicht zu vertreten hat, so hat der Kunde, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tat-
sächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass der Ge-
sellschaft zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich der 
Gesellschaft beruht. 
(2) Der Kunde ist für die rechtzeitige Lieferung des Anzei-
gentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der 
Beilagen verantwortlich. 
(3) Der Kunde trägt die Verantwortung für den Inhalt und 
die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Ver-
fügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Die Gesell-
schaft ist nicht verpflichtet, Anzeigen daraufhin zu prü-
fen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt wer-den. 
Der Kunde stellt die Gesellschaft von allen Kosten und 
Aufwendungen frei, die aus einem Verstoß der Anzeige 
gegen gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen re-
sultieren. 
(4) Von der Gesellschaft gestaltete Anzeigen und Titel-
köpfe dürfen ohne ihre Einwilligung nicht für eine Re-
produktion anderen Werbeträgern weitergegeben oder 
weiterverwendet werden.
(5) Bei Zifferanzeigen ist der Kunde verpflichtet, die den 
Zuschriften beigegebenen Anlagen zurückzusenden. 

§ 11 Gewährleistung und Haftung 
(1) Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Be-
stimmungen, soweit nachfolgend keine abweichenden 
Bestimmungen getroffen werden. 
(2) Die Gesellschaft gewährleistet die für den belegten 
Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 
(3) Der Kunde hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der An-
zeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine ein-
wandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt 
die Gesellschaft eine ihr hierfür gestellte angemessene 
Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht 
einwandfrei, so hat der Kunde ein Recht auf Minderung 
oder Rücktritt. 
(4) Aus einer Reduzierung der Druckauflage steht dem 
Kunden bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen 
ein Anspruch auf Preisminderung nur dann zu, wenn 
im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige be-
ginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf 
andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder 
– wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnitt-
lich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die 
durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des 
vergangenen Kalenderjahres nach folgender Maßgabe 
unterschritten wird: Bei einer Auflage bis zu 50.000 um 
20%, einer Auflage bis zu 100.000 um 15%, einer Auf-
lage bis zu 500.000 um 10% und bei einer Auflage über 
500.000 um 5%. Unbeschadet dessen sind Ansprüche des 
Kunden auf Minderung ausgeschlossen, wenn die Ge-

sellschaft dem Kunden von dem Absinken der Auflage so 
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass der Kunde vor Er-
scheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. 
(5) Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. bei 
fernmündlich veranlassten Änderungen sowie für Fehler 
infolge undeutlicher Niederschrift übernimmt die Gesell-
schaft keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe. 
Das gleiche gilt bei Auftragserteilung per Telefax. 
(6) Digitale Druckunterlagen müssen den Erfordernissen 
der Betriebssysteme der Gesellschaft vollständig ent-
sprechen. Für fehlerhafte Dateien, fehlende schriftliche 
Auftragsunterlagen mit allen für die Abwicklung erfor-
derlichen Angaben sowie für Fehler, die auf die Übertra-
gung oder den Versand zurückzuführen sind, übernimmt 
die Gesellschaft keine Haftung. 
(7) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind aus-
geschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadens-
ersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), 
das heißt solcher Pflichten, die die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages erst erlauben und auf deren 
Erfüllung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf, sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung der Gesellschaft, ihrer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. 
(8) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
haftet die Gesellschaft nur auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig 
verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Scha-
densersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
(9) Ist die Leistung der Gesellschaft aufgrund höherer 
Gewalt, insbesondere wegen Streik oder anderen Stö-
rungen des Arbeitsfriedens ausgeschlossen oder einge-
schränkt, sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlos-
sen. 
(10) Die Einschränkungen nach § 11 (2) bis (9) gelten auch 
zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen der Gesellschaft, wenn Ansprüche direkt gegen 
diese geltend gemacht werden. 
(11) Gegenüber Unternehmern als Kunden beträgt die 
Gewährleistungsfrist zwölf (12) Monate. 
(12) Die Vorschriften des zwingenden gesetzlichen 
Rechts, insbesondere des Produkthaftungsgesetzes 
bleiben unberührt. 

§ 12 Traueranzeigen 
Der Kunde willigt ein, dass alle Traueranzeigen, die 
in den Tageszeitungen der Gesellschaft erscheinen, 
zusätzlich und ohne weitere Kosten für den Kunden 
auch auf dem Online-Trauerportal https://trauer.
schwaebische.de/ veröffentlicht werden.
Der Kunde hat die Möglichkeit der Online-Veröffent-
lichung jederzeit zu widersprechen. Der Widerspruch 
ist schriftlich an die Gesellschaft oder die E-Mail-Ad-
resse trauer@schwaebische.de zu richten. 
Die E-Mail-Adresse des Auftraggebers wird für die 
Verarbeitung des Auftrages gespeichert.

§ 13 Immobilienanzeigen
Immobilienanzeigen, die in den Tageszeitungen der Ge-
sellschaft erscheinen, werden zusätzlich ohne weitere 
Kosten für den Kunden auch auf dem Online-Immobilien-
portal https://immo.schwaebische.de/ veröffentlicht. 
Über ein sogenanntes RegioExtend werden die Anzeigen 
als Kurzexposé auf die Immobilienplattformen anderer 
teilnehmender Verlage verlinkt.

Die E-Mail-Adresse des Auftraggebers wird zur Verarbei-
tung des Auftrages beim Auftragnehmer gespeichert.
Der Kunde hat die Möglichkeit der Online-Veröffent-
lichung jederzeit zu widersprechen. Der Widerspruch 
kann über die E-Mail-Adresse immo@schwaebische.de 
oder schriftlich beim Schwäbischen Verlag, Karlstraße 16 
in 88212 Ravensburg, eingereicht werden. 

§ 14 Vertragslaufzeit, Kündigung 
(1) Verträge ohne Mindestlaufzeit können mit einer Frist 
von einem Monat zum Ablauf eines Kalendermonats 
gekündigt werden. (2) Beide Parteien können den Ver-
trag außerordentlich mit einer Frist von zwei Wochen 
kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Für die 
Gesellschaft liegt ein wichtiger Grund insbesondere in 
folgenden Fällen vor: a. Der Kunde befindet sich in Zah-
lungsverzug und leistet trotz einer angemessenen Nach-
frist keine Zahlungen. b. Der Kunde verstößt schuldhaft 
gegen die Pflichten nach diesen AGB und beendet den 
Verstoß trotz textförmlicher Abmahnung nicht. (3) Bei 
einer Kündigung berechnet die Gesellschaft die Kosten 
für die Anfertigung bestellter Vorlagen, Filme oder Zeich-
nungen. 

§ 15 Hinweise zur Datenverarbeitung 
Die Gesellschaft erhebt im Rahmen der Abwicklung des 
Vertrages Daten des Kunden. Die Gesellschaft beachtet 
dabei insbesondere die Vorschriften der Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO). Die Gesellschaft bedient 
sich zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten Sub-
unternehmern, darunter auch Tochterunternehmen aus 
dem Bereich Print, TV und Digitalmedien. Um dem Kun-
den ein optimales Medienangebot anbieten zu können, 
behält sich die Gesellschaft vor, ihn regelmäßig über An-
gebote auch seiner Tochterunternehmen zu informieren, 
soweit dies rechtlich zulässig ist. Weitere Informationen 
zum Datenschutz unter schwäbische.de/datenschutz-
hinweise.

§ 16 Streitbeilegung 
Sollte aus der Vertragsbeziehung eine Meinungsverschie-
denheit entstehen, ist die Gesellschaft zur Durchführung 
eines für den Kunden kostenfreien Vermittlungsverfah-
rens von einer anerkannten Verbraucherschlichtungs-
stelle bereit. Bei etwaigen Beschwerden können sich die 
Kunden daher an Allgemeine Verbraucherschlichtungs-
stelle des Zentrums für Schlichtung e. V., Straßburger 
Str. 8, 77694 Kehl, Telefon: 07851 79579 40, Fax: 07851 
79579 41, Internet: www.verbraucher-schlichter.de, 
E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de wenden. Sollte 
dort keine Einigung erzielt werden, steht – ohne vorheri-
gen Schlichtungsversuch bei einer staatlich anerkannten 
Stelle – der Rechtsweg offen.

§ 17 Schlussbestimmungen 
(1) Vertragssprache ist Deutsch. 
(2) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (Über-
einkommen der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenverkauf – CISG) und des Kol-
lisionsrechts, soweit durch diese Rechtswahl nicht der 
gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des 
Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 
(3) Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsrechts, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, dann ist der 
Sitz der Gesellschaft der vereinbarte ausschließliche 
Gerichtsstand. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen 
allgemeinen Gerichtsstand oder Wohnsitz in der Bun-
desrepublik Deutschland hat oder der gewöhnliche Auf-

enthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt ist. 

ANLAGE

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann können 
Sie dieses Formular ausfüllen und zurücksenden) 
An: Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG Drexler, Gessler, 
Karlstraße 16, 88212 Ravensburg, 
Telefon 0751 2955-1118, 
Fax 0751 2955-991109, 
mediasales@schwaebische.de, 
www.schwäbische.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abge-
schlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren*/ 
die Erbringung der folgenden Dienstleistung*

Bestellt am*/erhalten am*

   
Name des/der Verbraucher(s)
 
   
Anschrift des/der Verbraucher(s)

  

  
Unterschrift des/der Verbraucher(s) 

   
(nur bei Mitteilung auf Papier)
   
   
Datum  

* Unzutreffendes streichen

- Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen -




